
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/2/21 89/13/0094
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1990

Index

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

FamLAG 1967 §8 Abs4;

FamLAG 1967 §8 Abs5;

FamLAG 1967 §8 Abs6;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 361;

Rechtssatz

Das Tatbestandsmerkmal "voraussichtlich dauernd", das sich (ua) sowohl in lit a als auch in lit b des § 8 Abs 5 FamLAG

Bndet, kann nur so verstanden werden, daß die in lit a normierten Voraussetzungen voraussichtlich dauernd im

vorschulpDichtigen Alter und die in lit b normierten Voraussetzungen voraussichtlich dauernd im schulpDichtigen Alter

bestehen müssen.
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